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§ 49 SEG Änderung des
Verwaltungsrats, der

geschäftsführenden Direktoren und
der Vertretungsbefugnis der

Mitglieder
 SEG - Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea - SE) - SE-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

(1) Jede Änderung des Verwaltungsrats, der geschäftsführenden Direktoren oder der Vertretungsbefugnis der

Verwaltungsratsmitglieder und der geschäftsführenden Direktoren ist zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden.

(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über die Änderung oder Anordnung in Urschrift oder ö entlich beglaubigter

Abschrift für das Gericht des Sitzes der Gesellschaft beizufügen.

(3) Die neuen Mitglieder des Verwaltungsrats und die neuen geschäftsführenden Direktoren haben ihre Unterschrift

zur Aufbewahrung beim Gericht zu zeichnen.

(4) Ist eine Person als Mitglied des Verwaltungsrats oder als geschäftsführender Direktor eingetragen oder bekannt

gemacht, so kann ein Mangel ihrer Bestellung einem Dritten nur entgegengehalten werden, wenn der Mangel diesem

bekannt war.
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